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deren ein Recht an dem See zusteht oder wenn durch die Einleitung anderer Ge- 
wässer verunreinigt werden k ö n n e n . . . .  홢 홢 . 

(3) Ob und in welchem Umfange der an Seen bisher übliche (Gemeingebrauchx ̂  , 
im Falle des Bedürfnisses auch fernerhin zulässig ist, bestimmt der Regierungspräsi- 
dent. Der Eigentümer des Sees ist vorher zu hören. Der Regierungspräsident kann 
die getroffene Bestimmung jederzeit wiederrufen. Die §§ 36 bis 39 sind entsprechend 
anzuwenden. 

\  . §-200., ' 
(1) Der Eigentümer eines Grundstücks darf das unterirdische Wasser zum 

Gebrauch oder Verbrauche nicht dauernd in weiterem Umfang als für die eigene 
Haushaltung und Wirtschaft (§ 25 Abs. 4) zutage fördern, wenn dadurch 

1. der Wassergewinnungsanlage oder der benutzten Quelle eines anderen das Wasser 
entzogen oder wesentlich geschmälert oder , , ' . 홢 

2. die bisherige Benutzung des Grundstücks eines anderen erheblich beeintrach-, ... ,. 
tigt oder j 홢 

3. der Wasserstand eines Wasserlaufs oder eines Sees (§ 199) derart verändert 
wird, dass andere in der Ausübung ihrer Rechte daran beeinträchtigt werden. 

(2) Den Geschädigten steht kein Anspruch auf Unterlassung zu, wenn der 
aus der Zutageförderung zu erwartende Nutzen den ihnen erwachsenden Schaden 
erheblich übersteigt oder wenn das Unternehmen, für das die Zutageförderung erfolgt, 
dem öffentlichen Wohle dient. Sie können jedoch die Herstellung von Einrichtungen 
fordern,' durch die der Schaden verhütet oder ausgeglichen wird, wenn solche Ein- 
richtungen mit dem Unternehmen vereinbar und wirtschaftlich gerechtfertigt sind. 
Soweit der Schaden nicht verhütet oder ausgeglichen werden kann, ist insofern Scha- 
dens Ersatz zu leisten, als die Billigkeit nach, den Umständen eine Entschädigung 
erfordert., 홢 

(3) Die Entschädigung kann,, wenn der Unternehmer dies beantragt, auch in 
wiederkehrenden Leistungen bestehen; Der " § 51 Abs. 2 Satz 2 ist entsprechend 
anzuwenden. 

§ 201. 
Dem Eigentümer eines Grundstücks ist nicht gestattet den Grundwasserstrom 

eines Tales durch unterirdische Anlagen aufzustauen. 

202- ; 
(1) Der Eigentümer eines Grundstücks ist nicht befugt Stoffe in den V Boden, 

einzubringen oder einzuleiten, durch die das unterirdische Wasser, ein Wasserlauf 
oder ein See (9 199) zum Nachteil anderer verunreinigt wird. , 홢 , . 

(2) Auf die Düngung- von Grundstücken ist die Vorschrift des Abs, 1 nicht 
anzuwenden. 

홢 (1) Die dem Grundstückseigentümer nach  den §§199 bis 202 nicht zustehen- 
den -Rechte können von ihm und mit seiner Zustimm'ung auch von einem anderen 
홢 durch Verleihung erworben werden. Ferner kann der Gebrauch oder Verbrauch von 
Waäser sowie idie Einleitung von Wasser  oder anderen flüssigen Stoffen durch mehrere 
Berechtigte im Ausgleichungsverfahren geregelt werden. . .  

(2) Die 99 47 bis 52, 55 bis 73, 75 bis 77, 79 bis 85 und 87 bis 90 sind 
entsprechend anzuwenden. Handelt es sich bei der Verleihung um den Erwerb eines 
dem Grundeigentümer nach § 200 nicht zustehenden Rechtes, so gelten die §§ 51, 82 

, mit der Massgabe, däss s.der" entstehende Schaden nur zu ersetzen ist, soweit die Bil- 
ligkeit den Umständen nach eine Entschädigung erfordert. o ,  

(3) Soweit das Recht, über das Wasser eines Sees (§ 199) oder über das 
unterirdische Wasser zu verfügen, dem Grundstückseigentümer nach den $$ 19b bis 홢 
202 Zusteht oder beim Inkrafttreten: dieses Gesetzes besteht und nach § 379 aufrecht- 
erhalten bleibt, kann dessen Sicherstellüng -. nach § 86 verlangt werden., 


